
Anlage 5

Satzung zur Änderung der Satzung für die Bezirksausschüsse der 
Landeshauptstadt München (Bezirksausschuss-Satzung) 

Vom

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 23, 60 Abs. 2 und 5 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.05.2018 (GVBI. S. 260), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt München (Bezirksaus-
schuss-Satzung) vom 10.12.2004 (MüABl. S. 553, ber. MüABl. 2005 S. 12), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 07.05.2018 (MüABl. S. 194), wird wie folgt geändert:

1. § 6 BA-Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die neugewählten Bezirksausschussmitglieder werden durch den Oberbürgermeister in einer
gemeinsamen Veranstaltung bzw. bei Verhinderung oder beim Nachrücken durch die jeweili-
ge Bezirksausschussvorsitzende bzw. den jeweiligen Bezirksausschussvorsitzenden in einer 
BA-Sitzung vereidigt oder legen ein Gelöbnis ab. Art. 31 Abs. 4 GO gilt für die Eidesformel 
entsprechend. Der Eid oder das Gelöbnis entfällt für diejenigen, die im Anschluss an ihre 
Amtszeit wieder zum Bezirksausschussmitglied gewählt werden.“

2. Nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BA-Satzung werden folgende Sätze eingefügt:

„Während der Wahlzeit im Bezirksausschuss eintretende Veränderungen des 
Stärkeverhältnisses der Parteien und Wählergruppen sind auszugleichen. Scheidet ein Mit-
glied aus der von ihm vertretenen Partei oder Wählergruppe aus, so verliert es seinen Sitz im 
Unterausschuss.“

3. Im Katalog der Fälle der Entscheidung, Anhörung und Unterrichtung der Bezirksausschüs-
se – Anlage 1 der BA-Satzung, werden in Ziffer 2.2 im Abschnitt Kreisverwaltungsreferat nach
dem Wort „Straßensperrungen“ die Worte „und Ableitungen“ eingefügt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


